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Der dbb hat deutliche Verbesserungen für den Straßenbetriebsdienst in Hessen erreicht. Nach drei 
Verhandlungsrunden haben wir Neuregelungen vereinbart, die in wichtigen Bereichen die Bestands-
beschäftigten besserstellen und für neueingestellte Kolleginnen und Kollegen deutlich attraktivere 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Diese Neuregelungen gelten für die Kolleginnen und Kollegen, 
die bei Hessenmobil beschäftigt sind.

Bereits in der Tarifrunde 2019 und dann erneut in der des Jahres 2021 hatte der dbb auf eine Neu-
verhandlung der Entgeltordnung für den Bereich des Straßenbetriebsdienstes in Hessen und bei der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gedrungen. Bislang hat nur das Land Hessen sich an die 
Gesprächszusage gehalten. Ziel war und ist es, diesen Bereich aufzuwerten, einerseits um die gestie-
genen Anforderungen an die Beschäftigten abzubilden, 
andererseits um gegenüber dem Tarifwerk der Autobahn 
GmbH nicht ins Hintertreff en zu geraten. 

Die Verbesserungen im Einzelnen:

Qualifi zierte Straßenwärterinnen und 
Straßenwärter in die EG 6
In der Entgeltgruppe (EG) 6 wird eine neue Fallgruppe 5 ge-
schaff en, in die all die Straßenwärterinnen und Straßen-
wärter eingruppiert sind, denen durch Anordnung zusätz-
liche Tätigkeiten übertragen worden sind, die besondere, 
im Bereich des Straßenbetriebsdienstes erworbene Erfah-
rungen oder zusätzliche Schulungen voraussetzen. Diese 
Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn der / die Straßenwär-
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ßenwärter vermittelt werden. Konkret reicht dabei zum Beispiel der erfolgreiche Abschluss einer Schu-
lung / Fortbildung. Diese sind zum Beispiel:

 Motorsäge Modul C (DGUV-l 214-059)

 Kranführerschein (befähigt zum Bedienen des Ladekrans von LKWs)

 Arbeiten an Hubarbeitsbühnen (befähigt zum Arbeiten in Arbeitskörben von Hubarbeitsbühnen, 
Scherenbühnen und Drehleitern, ohne stückweises Abtragen von Bäumen)

 EuP-Schulungen allgemein oder Tunnel (EuP= Elektrisch unterwiesene Person), berechtigt zu ein-
fachen Arbeiten an elektrischen Anlagen und Geräten

 „Lehrgang zur Erlangung der Anwendersachkunde im Pflanzenschutz“ bei der Hessischen Garten-
akademie (Voraussetzung für die Anwendung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, zum Bei-
spiel Bekämpfung von Jakobskreuzkraut, Japanischem Springkraut und so weiter)

 Unterweisung „Umgang mit abwassertechnischen Anlagen“: Erforderliche Fortbildung für Straßen-
wärter / -innen in Straßenmeistereibezirken mit abwassertechnischen Anlagen für Leichtflüssig-
keitsabscheider, Regenrückhaltebecken und so weiter

 Unterweisung DIN 1076 und die wichtigsten Punkte für die Besichtigung der Bauwerke: Fortbildung 
für Beschäftigte, die den / die Straßenmeister / -in im Rahmen der Bauwerksüberwachung (Besich-
tigung und laufende Beobachtung) unterstützen

 Baumbeobachtung (geschulte Laiin / geschulter Laie): befähigt die Beschäftigten zur regelmäßigen 
Beobachtung von Bäumen an Straßen unter dem Gesichtspunkt der Standsicherheit der Bäume

Damit wird einem Großteil der bereits tätigen Straßenwärterinnen und Straßenwärter die Möglich-
keit einer Höhergruppierung in die EG 6 eröffnet. Die Höhergruppierung erfolgt stufengleich auf An-
trag der Beschäftigten. Für neu eingestellte Straßenwärterinnen und Straßenwärter wird damit eine 
klare Aufstiegsperspektive und ein Anreiz zur Fortbildung geschaffen!

EG 9a für qualifizierte Kolonnenführerinnen und Kolonnenführer
Erstmals wird nun die EG 9a in der Entgeltordnung verankert, in die insbesondere auch Kolonnenfüh-
rerinnen und -führer aufsteigen können. Voraussetzung für eine entsprechende Höhergruppierung ist, 
dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung Tätigkeiten übertra-
gen worden sind, die zusätzliche Fachkenntnisse erfordern, um 
die im Straßenbetriebsdienst eingesetzten Systeme der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zu bedienen. Dies bedeutet, 
dass die Kolleginnen und Kollegen die Fachkenntnis haben bezie-
hungsweise erwerben müssen, die entsprechenden IT-basierten 
Erfassungssysteme zu nutzen. Damit wird auch in diesem Bereich 
einem Großteil der Bestandsbeschäftigten die Möglichkeit einer 
entsprechenden Höhergruppierung eröffnet, neu eingestellte 
Kolleginnen und Kollegen haben eine klare Aufstiegsperspektive.

Weitere Verbesserungen
Auch Streckenwartinnen und Streckenwarten wird eine Höher-
gruppierung in die EG 9a eröffnet. Voraussetzung hierfür ist 
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tung in Straßentunneln oder Tätigkeiten übertragen worden sind, die zusätzliche Fachkenntnisse er-
fordern, um die im Straßenbetriebsdienst eingesetzten Systeme der Informations- und Kommunikati-
onstechnik zu bedienen. Auch bei den Streckenwartinnen und -warten werden damit einem Großteil 
der Bestandsbeschäftigten die entsprechenden Höhergruppierungsmöglichkeiten und Entwicklungs- 
perspektiven eröffnet!

Gleiches gilt für Bauaufseherinnen und Bauaufseher, denen durch ausdrückliche Anordnung Tätig-
keiten übertragen worden sind, die alle Phasen der Abwicklung eines Bauvertrags umfassen. Auch in-
soweit ist eine Höhergruppierung in die EG 9a auf Antrag vorgesehen, der nun allen Bestandsbeschäf-
tigten offensteht. Weitere Verbesserungen betreffen die Verwalterinnen / Verwalter des Gerätehofs 
einer Straßenmeisterei, die zukünftig in die EG 7 eingruppiert sind. Ferner sind Seiteneinsteiger als Be-
schäftigte im Straßenbetriebsdienst zukünftig während ihrer Einarbeitungszeit von sechs Monaten in 
die EG 3 eingruppiert und steigen dann ab dem 7. Monat in die EG 4 auf.

Zulage ab dem dritten Tag für höherwertige Tätigkeit  
als Streckenwart oder Kolonnenführer
Die persönliche Zulage infolge der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
gemäß § 14 TV-H wird bereits ab dem dritten Arbeitstag rückwirkend gewährt, wenn die betroffenen 
Beschäftigten ab dem ersten Arbeitstag in Anspruch genommen worden sind. Diese Neuregelung gilt 
allerdings nur für Kolonnenführer / -innen und Streckenwartinnen und -warte. 

Alle Besitzstände bleiben
Für Bestandsbeschäftigte bleiben die unterschiedlichen Besitzstände wie Reisekosten, Zehrgeld, 
Nachtzuschläge und pauschalierte Erschwerniszuschläge vollumfänglich erhalten. Dies gilt auch für 
den Fall einer späteren Höhergruppierung. Die Fortgeltung der Besitzstände wird allerdings auf die Be-
standsbeschäftigten beschränkt, die bis zum 1. August 2023 bei Hessenmobil beschäftigt sind.

Alternativ: neue Außendienstzulage
Neu vereinbart worden ist ferner eine Außendienstzulage. Beschäftigte im Außendienst des Stra-
ßenbetriebsdienstes haben danach zur pauschalen Entschädigung für Wege- und Zehrgeldansprü-
che pro Arbeitstag einen Anspruch auf eine Außendienstzulage 
bei einer Entfernung vom Wohnort zum Arbeitsort von bis zu 30 
km in Höhe von 6,50 Euro und von mehr als 30 km in Höhe von 
8,50 Euro. Diese Beträge sind dynamisch ausgestaltet und erhö-
hen sich entsprechend zukünftiger linearer Steigerungen. Neben 
diesen Zahlungen wird eine zusätzliche Reisekostenentschädi-
gung nicht gewährt.

Wichtig: Diese Außendienstzulage erhalten alle Beschäftigten, die 
keinen Anspruch auf die Besitzstandszulagen nach § 25 Absatz 5 
TVÜ-H haben. Dies sind alle Beschäftigten, die ab dem 1. August 
2023 eingestellt werden.

Allen anderen Beschäftigten wird ein Wahlrecht eingeräumt, 
entweder die Besitzstände nach § 25 Absatz 5 TVÜ-H zu behal-
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Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fachgewerkschaften mit 
insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und seiner 
privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, 
als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlichen und überzeu-
genden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer 
Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst und seiner 
privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor 
Ort über www.dbb.de, über die Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund 
und tarifunion – es lohnt sich!

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Beruf

Beschäftigt als*:

 Tarifbeschäftigte/r    Azubi, Schüler/in
  Beamter/Beamtin    Anwärter/in
  Rentner/in     Versorgungsempfänger/in

  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.
  Ich möchte mehr Informationen über die für mich 

 zuständige Gewerkschaft erhalten.
  Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 

 in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung 
und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.
dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, 
Telefon: 030. 40 81 - 54 00, Fax: 030. 40 81 - 43 99, E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Datum / Unterschrift

Bestellung weiterer Informationen

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns erteil-
ten Auftrag zu erfüllen. Die mit einem Sternchen* versehenen Daten sind Pflichtdaten, ohne die eine 
Bearbeitung nicht möglich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Wenn Sie 
Informationen über eine Mitgliedsgewerkschaft wünschen, so geben wir Ihre Daten dorthin weiter. 
Sonst erfolgt keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die 
Daten, wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung ist: dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Telefon: 
030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-Mail: post@dbb.de. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter: E-Mail: datenschutz@dbb.de. Informationen über 
Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.dbb.de/datenschutz.

ten oder aber die neue Außendienstzulage zu erhalten. Dieses 
Wahlrecht kann nur bis zum 31. Oktober 2023 ausgeübt werden. 

Inkrafttreten und Antragsfristen
Diese Neuregelungen treten zum 1. August 2023 in Kraft. Die Hö-
hergruppierungen erfolgen nur auf Antrag der jeweiligen Be-
schäftigten. Der Antrag muss bis zum 31. Juli 2024 gestellt wer-
den. 


